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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Günstige Auswirkungen auf die Preise versprechen sich viele auch von der Einführung
des sogenannten Cassis-de-Dijon-Prinzips, demzufolge der Verkauf eines importierten
Gutes automatisch zugelassen wird, wenn es den technischen Vorschriften des
Ursprungslands genügt. Mit der Überweisung eines Postulats Leuthard (cvp, AG)
beauftragte der Nationalrat die Regierung mit der Abklärung der Folgen der Einführung
dieses Prinzips für die Schweiz. Der freisinnige Ständerat Hess (OW) verlangte mit einer
noch nicht behandelten Motion (04.3473) die einseitige Einführung dieses Prinzips in
Bezug auf Einfuhren aus der EU und dem EWR. 1

POSTULAT
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde die Diskussion über die Einführung des sogenannten Cassis-de-
Dijon-Prinzips (d.h. die volle Anerkennung der Zulassungsprüfungen anderer Länder,
auch wenn deren Vorschriften von den landeseigenen abweichen) weitergeführt. Die
Wettbewerbskommission sprach sich im April für den Warenverkehr mit der EU für
dieses Prinzip aus. Im Juni überwies der Ständerat eine Motion Hess (fdp, OW), welche
die einseitige Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU verlangt,
falls mit der EU keine Einigung erzielt werden kann. Unterstützung fand Hess auch bei
der Konsumentenschützerin Sommaruga (sp, BE). Diese führte ins Feld, dass unnötige
Sondervorschriften der Schweiz (z.B. bezüglich Deklaration) dazu führten, dass die
importierten Produkte durch die ausländischen Produzenten speziell verpackt werden
müssen. Damit werden Parallelimporte verunmöglicht, und die offiziellen Importeure
nützten diese Marktbeherrschung auf dem kaufkräftigen schweizerischen Markt zu
massiven Preiszuschlägen aus. Gemäss Sommaruga könnten, wo sich aus Gründen der
Gesundheitspolitik oder des Tierschutzes die Respektierung der strengeren
schweizerischen Normen aufdränge, Ausnahmen vom Prinzip erlaubt werden. Der
Bundesrat war zwar mit der Annahme der Motion einverstanden, wies aber auch darauf
hin, dass eine einseitige Einführung dieses Prinzips nicht unproblematisch wäre. So
würden etwa einheimische Produzenten benachteiligt, welche sich im Inland weiterhin
an die schweizerischen Sondervorschriften halten und im Export aber zusätzlich die
EU-Vorschriften respektieren müssten. 2

MOTION
DATUM: 02.06.2005
HANS HIRTER

Die Einführung des so genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips (d.h. die volle Anerkennung
der Zulassungsprüfungen und Deklarationsvorschriften anderer Länder, auch wenn
deren Bestimmungen von den landeseigenen abweichen) im Warenverkehr mit der EU
wurde weiterhin gefordert. Angesichts der Widerstände in der EU, ein entsprechendes
gegenseitiges Abkommen mit der Schweiz abzuschliessen, machte sich namentlich die
FDP stark für eine einseitige Einführung durch die Schweiz. Der Nationalrat überwies
wie im Vorjahr der Ständerat die Motion Hess (fdp, OW; 04.3473) für die einseitige
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU, falls mit der EU keine
Einigung zustande kommt. Auch die Wettbewerbskommission stellte sich hinter diese
Forderung. Ein Teil der Wirtschaft und einige Politiker befürchten allerdings Nachteile
für die einheimischen Produzenten, wenn sich diese weiterhin an die schweizerischen
Vorschriften aus den Bereichen des Umweltschutzes oder der
Konsumenteninformation halten müssen, die Importgüter aber davon befreit sind. So
müssen etwa in der Schweiz obligatorische Warnhinweise auf Konsumgütern in den drei
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch angebracht sein, gemäss dem
Cassis-de-Dijon-Prinzip könnten aber auch Güter mit bloss einsprachiger
Warnbeschriftung importiert werden. In einer verwaltungsinternen Vernehmlassung
verlangten Bundesstellen zuerst etwa 130 und in einer zweiten Runde dann noch gut
100 Ausnahmen. Der Nationalrat überwies ein Postulat Baumann (svp, TG; 06.3151),
welches vom Bundesrat eine Liste mit allen von der schweizerischen Norm
abweichenden EU-Regeln für den Verkauf von Konsumgütern fordert. Im Herbst gab
Bundesrätin Leuthard bekannt, dass sie eine Revision des Gesetzes über technische
Handelshemmnisse eingeleitet habe, und gegen Jahresende wurde ein Vorentwurf dazu
in die Vernehmlassung gegeben. Dieser sieht einerseits als Schutzmassnahmen bei der
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips vor, dass sich inländische Hersteller, die auch
für den Export in einen EU-Staat produzieren, in Zukunft für den Verkauf in der Schweiz

MOTION
DATUM: 30.11.2006
HANS HIRTER
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an den Vorschriften dieses Landes orientieren dürfen. Andererseits sollen einige
wenige umwelt- oder gesundheitspolitisch begründete Ausnahmen vom Cassis-de-
Dijon-Prinzips gelten. 3

Avec en filigrane l'objectif de réduire l'îlot de cherté helvétique, Hans Hess (fdp/plr,
OW) a déposé une motion qui imposerait aux fabricants de produits de mentionner
spécifiquement, dans les contrats de distribution, la possibilité pour les distributeurs
suisses de procéder à des travaux d'installation, d'entretien ou de garantie sur leurs
produits, même s'ils ont été importés depuis l'Espace économique européen (EEE). En
effet, certaines entreprises suisses refuseraient de procéder à ces travaux afin de
verrouiller le marché et de réduire la concurrence étrangère. L'auteur de la motion
souhaite donc une application effective du principe du "Cassis de Dijon". La motion a
été acceptée par les deux chambres. 4

MOTION
DATUM: 05.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

1) AB NR, 2004, S. 1743
2) TA, 16.2. und 22.4.05.
3) AB NR, 2006, S. 265 ff. und 1117; NZZ, 5.4.06; TA, 10.6.06 und SGT, 9.8.06; TA, 30.11.06. AB NR, 2006, IV, Beilagen, S. 417 f.;
AB SR, 2006, S. 706 f. und IV, Beilagen, S. 124 f.
4) Communiqué de presse, CER-CN; Rapport sur le classement de la motion Hess Hans 15.3631 «Pour une application
effective du principe du cassis de Dijon»
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